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K 3: Einsatz umweltschonender Baustoffe

Die Errichtung und der Betrieb von Gebäuden ist mit erheblichen Umweltauswirkungen und 
Eingriffen in den Naturhaushalt verbunden. Nicht nur der Betrieb des Gebäudes, sondern auch 
die Herstellung der Baustoffe und die für die Herstellung nötige technische Infrastruktur verur-
sachen hohe wirtschaftliche und ökologische Aufwendungen. Mit dem Einsatz von ökologisch 
optimierten Baustoffen kann der Antragsteller deshalb einen wichtigen Beitrag zu Nachhaltigem 
Bauen in der HafenCity leisten. Mit der ökologischen Optimierung werden nicht nur die Umwelt-
belastung, sondern in der Regel auch langfristige Risiken und somit Kosten reduziert. Risiken, wie 
z. B. Emissionen an die Raumluft, korrosive Gase im Brandfall oder Schadstoffe beim Rückbau, 
können im Rahmen der Optimierung vermieden werden.

Ein nachhaltiger Umgang mit Baustoffen umfasst sowohl die Auswahl von Materialien und 
Produkten, die mit möglichst geringem Herstellungsaufwand eine hohe Funktionalität und 
Nutzungsdauer aufweisen, als auch die Ausbildung von Baukonstruktionen, in denen die funktio-
nalen Stärken der Baustoffe zur Geltung kommen und somit ein reduzierter Anspruch an den 
Herstellungs- und Wartungsaufwand erreicht wird. 

Der nachhaltige Umgang mit Baustoffen erfordert zusätzlich die Vermeidung bestimmter risiko-
behafteter Baustoffe, den gezielten Einsatz nachwachsender Rohstoffe in dafür geeigneten 
Konstruktionen und die Wahl von Baustoffen mit vergleichsweise geringen Herstellungsaufwen-
dungen und/oder Belastungen in der Nutzung.

Ist eine der nachfolgenden Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den 
Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe des 
Produkts, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und begrün-
det werden. Ausnahmen sind nur möglich, wenn nachweislich keine Konstruktionsalternative die 
Anforderungen erfüllen kann oder auf dem Markt keine funktional gleichwertigen Produkte mit 
vertretbarem Aufwand erhältlich sind. Rein gestalterische Begründungen fallen nicht unter die 
Ausnahmeregelung.

Vermeidung halogenhaltiger Baustoffe und –Produkte

Der Eintrag von Halogenen, wie Chlor oder Brom, in die Umwelt ist mit negativen Auswirkungen 
auf Klima und Ozonschicht sowie potenziell gesundheitsschädigenden Wirkungen verbunden. 
Mit der Vermeidung halogenhaltiger Baustoffe, wie Schaumkunststoffe mit halogenierten 
Treibmitteln (FCKW, HFCKW, FKW), Kabel oder Bodenbeläge aus Polyvinylchlorid (PVC) oder 
Produkte mit bromierten Flammschutzmitteln, können sowohl Umweltrisiken bei der Produktion 
und Emissionen während der Verarbeitung als auch Brandschadensrisiken während der Nutzung 
und bei Verbrennungsprozessen während der Beseitigung reduzieren. Der Ersatz halogenhaltiger 
Treibmittel ist technisch und ökonomisch problemlos. Mit den Alternativen zu PVC-Kabeln 
werden mit nur geringen Mehrkosten neben den Umweltbelastungen in der Herstellung auch 
Brandrisiken (Rauchgas) in der Nutzung vermieden. Der Nachweis kann durch EPD9 oder äquiva-
lente Herstellererklärungen erfolgen.

9 �EPD = Environmental Product Declaration, auf internationaler bzw. europäischer Ebene genormte 
Umwelt-Produktdeklarationen; Information hierzu: http://bau-umwelt.de/hp354/Deklarationen.htm
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Vermeidung flüchtiger organischer Lösemittel

Mit der Vermeidung von organischen Lösemitteln in Farben, Lacken, Klebern und Hilfsstoffen 
werden die Zerstörung der Ozonschicht, der Treibhauseffekt und die Bildung eines oberflächen-
nahen, fotochemisch ozonbildenden Potenzials verringert und gesundheitsschädliche Wirkungen 
auf Verarbeiter und Nutzer reduziert. Produkte mit sehr geringem Gehalt organischer Lösemittel, 
wie die Lacke mit Blauem Engel (RAL-UZ 12a), sind technisch gleichwertig und bei einem funktions
gerechten Einsatz mit keinen Mehrkosten verbunden. Der Nachweis kann durch EPD10, EmiCode, 
RAL-UZ 12a oder durch äquivalente Herstellererklärungen erfolgen.

Vermeidung von Schwermetalleintrag in der Herstellung

Der Eintrag von Schwermetallen, wie Zink, Chrom, Kupfer, Blei und Cadmium, ist aufgrund ihrer 
toxischen konzentrationsabhängigen Wirkung mit erheblichen Folgen für die Umwelt verbun-
den. Neben dem Eintrag in Gewässer, der in Kategorie 2 angesprochen ist, können auch Einträge 
in der Herstellung durch eine entsprechende Produktwahl vermieden werden. Blei und Cadmium 
werden überwiegend als Stabilisatoren in Kunststoffrezepturen sowie als Pigmente und Sikkative 
in Lacken eingesetzt. Chrom in den Oxidationsstufen Chrom III und Chrom VI können in prozess-
bedingten Abfällen von Produkten mit Korrosionsschutzbehandlung auftreten. Der Nachweis 
kann durch EPD oder äquivalente Herstellererklärungen erfolgen.

Vermeidung von Bioziden

Biozide stellen aufgrund ihrer Toxizität bei Transport, Lagerung, Anwendung und Beseitigung 
ein potenzielles Umweltrisiko dar. Neben dem Einsatz als Holzschutzmittel dienen sie der zeitlich 
begrenzten Bekämpfung von Schimmelbildung auf Oberflächen und von Verkeimungen in 
Gebinden (Fungizide). Mit Schutzmitteln behandelte Althölzer können nach Altholzverordnung 
stofflich nicht wiederverwendet werden. Mit dem Verzicht auf Biozide in Dichtstoffen und Farben 
werden gesundheitliche Belastungen der Nutzer und Umwelt sowie Transportrisiken bei der 
Herstellung vermieden. In praktisch allen Funktionen sind Biozide konstruktiv bzw. organisato-
risch vermeidbar.

Die Biozid-Richtlinie schreibt vor, dass bis Mai 2010 alle alten Wirkstoffe erfasst und einer 
systematischen Überprüfung zugeführt werden. Am Ende dieser Überprüfung steht jeweils die 
Entscheidung darüber, ob ein Wirkstoff in die „Liste zulässiger Wirkstoffe“ (Anhang I der Biozid-
Richtlinie) aufgenommen wird oder nicht. 

Vermeidung von umweltgefährdenden Stoffen  

und Produkten

Neben den speziellen Gefährdungen der Umwelt durch Halogene, organische Lösemittel, 
Schwermetalle und Biozide gibt es zahlreiche weitere Stoffe und Produkte, die gemäß REACH-
Richtlinie sensibilisierende, wasser-, boden-, luftschädigende oder allgemein umweltgefährdende 
Eigenschaften aufweisen. Zur Definition des Umweltgefährdungspotenzials von Stoffen und 
Zubereitungen können ausgewählte R-Sätze der Gefahrstoffverordnung bzw. der REACH-Richt-
linie herangezogen werden; allerdings sind sie als Anforderung in Bauausschreibungen nicht 
praxistauglich. Dazu gehören die R-Sätze, die entsprechend Kap.5 der Stoffrichtlinie 67/548/
EWG Auswirkungen auf die Umwelt beschreiben, und die R-Sätze 26-28 (sehr giftig) und 42/43 
(sensibilisierend), da sie die humantoxischen Risiken in einzelnen Existenzphasen der Stoffe oder 
Produkte beschreiben. Mit der Umstellung der Gefährdungskennzeichnung auf das internationa-
le GHS-System werden sich keine inhaltlichen, aber formale Änderungen in den Bezeichnungen 
der Gefährdung ergeben.

10 Produktkennzeichnung der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe (GEV) 
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Bis zur Einführung zukünftiger Deklarationssysteme, die hinreichend einfach im Bauprozess zu 
integrieren sind, werden die GISCODES bzw. Produkt-CODES der Berufsgenossenschaften zur 
Identifikation der oben genannten Gefährdungspotenziale genutzt. Der Nachweis kann durch 
EPD, Produktkennzeichnungen nach GISBAU11 oder äquivalente Herstellererklärungen erfolgen.

Vermeidung von nicht zertifiz ierten tropischen Hölzern 

Der Raubbau in tropischen, subtropischen und borealen Wäldern hat schwerwiegende ökolo-
gische Auswirkungen auf die Artenvielfalt und den Klimahaushalt der Erde. Mit der Beschränkung 
auf solche Hölzer, die durch Vorlage eines FSC-Zertifikats (Forest Stewardship Council) nachweis-
lich aus nachhaltiger Bewirtschaftung kommen, werden solche Auswirkungen vermieden.

Baubetriebliche Anforderungen

Beim Bau von Gebäuden kommt es auf der Baustelle zu Lärmentwicklung und Umwelteinträgen. 
Mit dem Einsatz lärmarmer Baumaschinen, leicht abbaubaren Schalölen und durch den Schutz 
des Geländes vor Mineralöleinträgen können diese Belastungen reduziert werden. 

Reduktion von globalen Wirkungen

Die Herstellung, der Transport, die Instandsetzung und Entsorgung der Baustoffe sind mit hohen 
Einträgen in die Umwelt verbunden, die u. a. zur Klimaerwärmung, zur Versauerung der Böden 
oder der Überdüngung der Gewässer beitragen. Mit der Bilanzierung der eingesetzten Baustoffe 
über ihren Lebenszyklus in einer Ökobilanz nach DIN EN ISO 14040 können diese Wirkungen 
erfasst und mit denen anderer Gebäude verglichen werden. Aus den in Deutschland bereits 
bilanzierten Gebäuden wurden im Rahmen des Deutschen Gütesiegels Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) Referenzwerte12 für die Wirkungsparameter Treibhauspotenzial (Global Warming Potenti-
al, GWP), Überdüngung (Eutrophication Potential, EP) und Versauerung (Acidification Potential, 
AP) abgeleitet. Für die Wirkungsparameter Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) und Ozonbildungs-
potenzial (POCP) gibt es bisher keine gesicherten Referenzwerte, bzw. deren Wirkungen sind 
bereits in den Produkteinschränkungen berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt gemäß den in 
Anlage 2 ausgeführten Berechnungsvorgaben.

Mit der Unterschreitung der Referenzwerte trägt das geplante Gebäude dazu bei, die betrachte-
ten globalen Wirkungen zu reduzieren. 

Hoher Anteil erneuerbarer Primärenergie  

in der Herstellung

Mit der Einführung des Erneuerbare Energien Wärmegesetzes (EEWärmeG) wird für den Gebäu-
debetrieb ein erhöhter Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmebereitstellung gefordert. 
Deshalb werden im Rahmen dieser Zertifizierung keine weiteren Anforderungen gestellt. Für den 
Bereich der Baustoffe gibt es bisher keine gesetzlichen Anforderungen. Ein hoher Anteil von 
Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Holz, oder aus industriell niedrig bearbeiteten, 
nachhaltig verfügbaren Rohstoffen, wie Lehm, kann diesen Anteil erhöhen. Als außergewöhn-
liche Leistung wird ein hoher Anteil erneuerbarer Energie an der Primärenergie des Gebäudes 
gefordert. Die Ermittlung erfolgt nach den Vorgaben des Anlage 2.

Nutzungsart Handel 2

Für die Nutzungsart Handel 2 sind die nachfolgenden Anforderungen an Baustoffe (siehe Doku-
mentationen K3_1 bis K3_6) für alle Gemeinschaftsflächen und mindestens 40 % der vermieteten 
Flächen nachzuweisen. Die Anforderungen zur Bilanzierung der eingesetzten Baustoffe und die 
Unterschreitung der Referenzwerte ist für alle Gemeinschaftsflächen und mindestens 70 % der 
vermieteten Flächen nachzuweisen. 

11 Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
12 �Die Referenzwerte sind in den Steckbriefen 1–5 des DGNB veröffentlicht. Die Ermittlung erfolgte im 

Rahmen eines Forschungsvorhabens des Bundesministeriums Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung 
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Anforderungen im Rahmen  

besonderer Leistungen („Silber“)

•	Keine Dämmstoffe für die Gebäudedämmung und die technische  
   Isolierung, die mit halogenierten Treibmitteln hergestellt werden
•	Keine halogenierten oder teilhalogenierten Kältemittel

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Keine mit Holzschutzmitteln behandelten Holzprodukte,  
   entsprechend dem GISCODE HSM-W 60-90 (Chrom- Kupferverbin- 
   dungen)

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	�Keine Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe tropischer,  
subtropischer oder borealer Herkunft ohne eine FSC-Zertifizierung  
und das zugehörige COC-Zertifikat

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

• �Es werden keine Beschichtungen, Imprägnierungen, Kleber oder Schutz
mittel in größerem Maße eingesetzt, die Polyurethane, Epoxidharz  
oder Bitumen enthalten und mit einem der folgenden GISCODES und  
Produkt-CODES gekennzeichnet sind: 
- DD 1/2 (Polyurethansiegel)  
- PU 30/50/60 (Polyurethansysteme, gesundheitsschädlich)  
- RE 2,5/4/5/6/7/8/9 (Epoxidharzsysteme, sensibilisierend bis giftig  
   und Krebs erzeugend)
- BBP 30-70 (Bitumenmassen, gesundheitsschädlich)

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Keine Produkte zur Belegung von Oberflächen, wie Wände, Fußböden, 
  Decken oder Dächer, die einen VOC-Gehalt von mehr als 15 Gewichts %  
  enthalten 
•	Keine Oberflächenbehandlungsmittel mit den Kennzeichnungen  
  Ö 60/70 für Öle/Wachse
•	Nur Bodenbelagsklebstoffe der Gruppen EMICODE EC 1 oder RAL-UZ 113

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Halogenhaltige Baustoffe und –Produkte (Dokumentation: K3_G_1)

Biozide bzw. Fungizide (Dokumentation: K3_G_3)

Holz aus nachhaltigem Anbau (Dokumentation: K3_G_5)

Gefährdende Stoffe und Produkte (Dokumentation: K3_G_4)

Flüchtige organische Lösemittel (Dokumentation: K3_G_2)
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•	Keine Pigmente und Sikkative in Lacken mit Blei, Cadmium,  
   Chrom VI und deren Verbindungen (eingefärbt bzw. sikkativiert)

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	�In der Nachbarschaft bebauter Bereiche dürfen nur Baumaschinen 
zum Einsatz kommen, die die max. Schallleistungspegel der Tab. 2 
RAL-UZ 53 einhalten. Besteht keine RAL-Zertifizierung, sind die Schall-
leistungspegel mit Prüfzeugnis nachzuweisen 

•	�Durch und während der Nutzung von Baumaschinen dürfen altölge-
tränkte Lappen, Reste oder Überschüsse von Hydrauliköl weder mit 
dem Boden in Kontakt kommen noch versickern. Dies ist ggf. durch 
eine ölfeste Folie oder Wanne sicherzustellen. Altöle unterliegen den 
Bestimmungen besonders überwachungsbedürftiger Abfallstoffe

•	�Für Schalarbeiten dürfen nur Schalöle verwendet werden, die den 
Anforderungen der RAL-UZ 64 entsprechen. Die Lagerung der Schalöle 
muss auf einer ölfesten Wanne erfolgen und ein Eindringen auslau-
fender oder abtropfender Reste wirksam verhindert werden

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Vermeidung von Schwermetallen (Dokumentation: K3_G_6)

Baubetriebliche Anforderungen (Dokumentation: K3_G_7)

Anforderungen im Rahmen  

auSSergewöhnlicher Leistungen („Gold“)

Beim Einsatz umweltschonender Baustoffe werden zusätzlich zu den besonderen Leistungen als 
außergewöhnliche Leistung gewertet:

•	Keine halogenhaltigen Bodenbeläge und keine halogenhaltigen Kabel Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Nur Korrosionsschutzbeschichtungen der Gruppen GISCODE BS 10
•	Nur Bitumenemulsionen der Gruppen GISCODE BBP 10
•	�Nicht mineralische Oberflächen von Bauteilen nur mit Beschichtungen, 

deren VOC-Gehalt 3 % des eingebauten Produkts nach 2004/42/EG*)  
nicht überschreitet (z. B. in Deutschland GISCODE M DF 01, M GF 01, Ö 10, 
RE 0, PU 10)

•	�Mineralische Oberflächen von Wänden, Fußböden oder Decken nur  
mit emissions- und lösemittelfrei ausgewiesenen Beschichtungen  
(z. B. RAL-UZ 102)

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Halogenhaltige Baustoffe und –Produkte (Dokumentation: K3_G_1)

Flüchtige organische Lösemittel (Dokumentation: K3_G_2)

Hinweis: Die Leistungsbeschreibung gilt jeweils für alle grün markierten Nutzungsarten.
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•	In den Gebrauchsklassen 1 und 2 nach DIN 68800 erfolgt der 
  vorbeugende Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder durch  
  artentypische Resistenzen

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Soweit Produkte auf Epoxidharzbasis, nur solche mit der  
  Kennzeichnung GISCODE RE 0
•	Soweit Produkte auf Polyurethanharzbasis, nur solche mit der  
  Kennzeichnung GISCODE PU 10
•	Nur Bitumenemulsionen der Gruppen GISCODE BBP 10

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Keine Kunststoffe mit Blei-, Cadmium- und Zinnstabilisatoren
•	�Chromoxidfreie Oberflächenveredelungen und Beschichtungen bei  

Aluminium- und Edelstahlbauteilen für Fassaden und Innenwand- 
bauteilen. Kleinteilig eingesetzte Produkte (Beschläge usw.) können 
ausgenommen werden

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	��Unterschreitung der Referenzwerte für Globale Erwärmung  
(Global Warming Potential) 
GWPKref   =  14,7 kg CO2- Äqu./( m2NGFa*a)

•	��Versauerung (Acidification Potential)  
APKref       =  0,092 kg SO2- Äqu./( m2NGFa*a)

•	��Überdüngung (Eutrophication Potential)  
EPKref      =  0,0076 kg PO2- Äqu./( m2NGFa*a)

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	��Das Verhältnis von erneuerbarer (PEe) zu nicht-erneuerbarer Energie 
(PEne) bei Herstellung, Instandhaltung, Rückbau und Entsorgung (X,K) 
des Bauwerks einschließlich der verwendeten Anlagentechnik gemäß 
den Vorgaben in Anlage 2 ist größer als 0,1  
PEe,K/PEne,K > 0,1

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Biozide bzw. Fungizide (Dokumentation: K3_G_3)

Umweltgefährdende Stoffe und Produkte (Dokumentation: K3_G_4)

Einsatz von Schwermetallen (Dokumentation: K3_G_6)

Reduktion von globalen Wirkungen (Dokumentation: K3_G_8)

Hoher Anteil erneuerbarer Primärenergie in der Herstellung (Dokumentation: K3_G_9)
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K 4: Besondere Berücksichtigung von  
Gesundheit und Behaglichkeit

Mit erhöhten Anforderungen im Bereich Klima, Behaglichkeit, Akustik, Lufthygiene und bei 
Risikofaktoren im Brandfall wird die Gesamtqualität des Gebäudes gesteigert und gleichzeitig 
eine Reihe von Umweltbelastungen und Gesundheitsgefährdungen vermieden. Mit der Be-
schränkung auf bestimmte Baustoffe, der Dokumentation eingesetzter Produkte, der Optimie-
rung von Bauteilen (z. B. Schallabsorptionsgrad), der Prüfung der erreichten Werte (z. B. Bau-
teilmindesttemperaturen) und der Vermeidung von Risiken im Brandfall wird ein gewichtiger 
Beitrag zum Nachhaltigen Bauen in der HafenCity geleistet.

Durch eine frühzeitige und integrale Planung der passiven und aktiven Maßnahmen kann ein 
hoher thermischer Komfort bei niedrigerem Energiebedarf für Heizung bzw. Kühlung geschaffen 
werden. Thermischer Komfort durch die Nutzung des Potenzials baulicher Maßnahmen kann 
zudem die Betriebskosten senken.

Durch die Vermeidung von Emissionen aus Baustoffen wird nicht nur der Verantwortung des 
Antragstellers für die Gesundheit der späteren Nutzer Rechnung getragen, sondern es werden 
auch Klagen über Gerüche vermieden. 

Thermische Behaglichkeit nach DIN EN 15251

Das Innenraumklima beeinflusst Gesundheit, Produktivität und Behaglichkeit der Nutzer. Mit 
einer Bewertung des thermischen Raumklimas nach DIN EN 15251 wird ein Temperaturintervall 
festgelegt, das das typische Aktivitätsniveau und typische Wärmedämmwerte der Winter- und 
Sommer-Bekleidung, wie in EN ISO 7730 ausführlich beschrieben, berücksichtigt. Die Einstufung 
beruht auf dem vorausgesagten Prozentsatz Unzufriedener (engl.: Predicted Percentage of 
Dissatisfied, PPD). 

Neben der operativen Temperatur sind Zugluft und Temperaturgradienten im Raum wichtige 
Parameter für die Behaglichkeit. Gefordert wird die Einhaltung Kat B nach DIN EN ISO 7730 für 
Zugluft. Für Gebäude ohne Raum-/Luft-/Technische Anlagen gilt die Anforderung als eingehal-
ten. Bei der thermischen Aktivierung von Bauteilen für Heizung oder Kühlung sind die Kennwerte 
in Tabelle 2 einzuhalten. 

Bauteile Temperatur im Winter Temperatur im Sommer

Decke max. 35 °C min. 16 °C

Glasflächen der Fassade/Wand min. 18 °C min. 18 °C

Glasflächen der Fassade/Wand max. 35 °C max. 35 °C

Fußboden max. 29 °C min. 19 °C

Tabelle 2: Oberflächentemperatur von großflächigen Bauteilen
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Als Nachweisverfahren für die operative Temperatur eignet sich die zonale thermische Raum-
simulation. Zugelassen sind auch Messungen nach DIN EN 15251. Die zulässige Überschrei-
tungszeit beträgt 3 % der Nutzungszeit (Zeitbezug Jahr). 

Für Gebäude mit einem Fensterflächenanteil < 40 % kann der Nachweis für den Winter auch 
anhand der Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831 erbracht werden, wenn die Heizung mit 
vorwiegendem Konvektionsanteil erfolgt. Für diese Gebäude kann der Nachweis für den Som-
mer auch anhand der Kühllastberechnungen nach VDI 2078 erbracht werden, wenn das Gebäu-
de außenliegenden Sonnenschutz besitzt und die Kühlung ohne Strahlungskühlung erfolgt.

Anforderungen an die Raumlufthygiene

Die Innenraumluft enthält in der Regel ein breites Spektrum an anorganischen und organischen 
Stoffen sowie an Stäuben und Fasern. Die Quelle ist zum einen der Mensch selbst (Atmung, 
Körpergeruch) und die von ihm ausgehenden Aktivitäten, wie Rauchen, Kochen etc.. Des Wei-
teren geben Baustoffe und Inneneinrichtungen chemische Verbindungen ab. Je nach Konzentrati-
on und Zusammensetzung kann es zu einer Überfrachtung der Innenraumluft kommen, die das 
Wohlbefinden oder die Gesundheit beeinträchtigt, wobei schlechte klimatische Bedingungen 
einen verstärkenden Einfluss haben. 

Besonders Bauteile aus organischen Stoffen wie Kunststoffe, Lacke, Kleber usw. tragen signifikant 
zur Luftverunreinigung bei. Mit der Wahl von schadstofffreien Materialien für alle Innenbauteile 
und dem Einsatz emissionsarmer Beschichtungen wird eine gesundheitliche Beeinträchtigung 
der Nutzer verhindert und ein Beitrag zum Einsatz ökologischer Baustoffe geleistet. Die Auswahl 
der Produkte erfolgt über abgesicherte Zertifizierungen und Deklarationen sowie über entspre-
chende detaillierte Anforderungen an Produkte in den Ausschreibungen. Eine Vorgabe zu einzel-
nen Baustoffen erfolgt im Rahmen der Zertifizierung der HafenCity nicht.

Im Rahmen der besonderen Leistungen wird die Einhaltung des Zielwertes 1.000 µg/m3 für die 
Summe flüchtiger organischer Substanzen (TVOC) und von 120 µg/m3 für Formaldehyd gefordert. 
Als außergewöhnliche Leistung wird bewertet, wenn der TVOC unter 500 µg/m3 und der Formal-
dehydwert unter 60 µg/m3 liegen13. Vorraussetzung für die Bewertung ist die Einhaltung der 
jeweils gültigen Richtwerte II der Adhoc AG IRK/AOLG. Da bisher nur für wenige Stoffe Richt-
werte vorhanden sind, kann auch bei Einhaltung der Summenwerte eine Einzelstoffbelastung 
nicht ausgeschlossen werden. Um dieses Risiko zu minimieren, sind die Einzelstoffwerte der 
Raumluftmessung mit den (statistisch ermittelten) Neubau-Orientierungswerten (NOW) der 
DGNB abzugleichen. Bei einer Überschreitung von mehr als 50 % eines Stoffes ist dessen Her-
kunft zu ermitteln und sein Abklingverhalten zu beschreiben.

Nutzungsart Handel 2
Für die Nutzungsart Handel 2 ist wegen des Ausbaus durch die Mieter eine Raumluftmessung 
u. U. nur schwer zu realisieren. Die Messung wird deshalb für diese Nutzungsart nicht zwin-
gend gefordert. Zur Absicherung der Raumluftqualität ist eine Begrenzung auf emissionsarme 
Baustoffe und deren Deklaration gefordert. Über Vereinbarungen mit den Mietern soll dies im 
Rahmen der besonderen Leistungen („Silber“) auch für mindestens 40 % der Mieterflächen und 
bei außergewöhnlichen Leistungen („Gold“) auch für mindestens 70 % der Mieterflächen 
nachgewiesen werden.

13 �Das DGNB fordert im Steckbrief 20 als Teilzielwert 1.000 µg/m3 und als Zielwert 500 µg/m3 TVOC; für 
Formaldehyd werden 120 µg/m3 und 60 µg/m3 gefordert. Die Neubau-Orientierungswerte wurden für 
das DGNB auf Basis von Daten erstellt, die im Rahmen eines Forschungsvorhabens des Umweltbun­
desamtes ermittelt wurden.



38

Die Zufriedenheit der Nutzer ist auch abhängig von der Auslegung der Lüftungsrate. Für die 
Auslegung muss einerseits die Verunreinigung durch Nutzer (biologische Ausdünstungen) und 
andererseits die Verunreinigung durch Emissionen des Gebäudes und dessen Anlagen berück-
sichtigt werden. Die Lüftung der Gebäude erfolgt über eine entsprechend auszulegende tech-
nische Anlage und/oder vom Nutzer zu bedienende Lüftungsöffnungen (Fenster). 

Zusammenfassend können die Anforderungen an die Raumlufthygiene als Zielwerte für die 
Belastung der Innenraumluft durch organische Schadstoffe aus Bauprodukten und durch eine 
personenbezogene Lüftungsrate festgelegt werden. Gebäude mit sehr geringem Schadstoffge-
halt der Raumluft und einer hohen personenbezogenen Lüftungsrate können als nachhaltig 
bezeichnet werden.

Anforderung an den akustischen Komfort und den  

Schallschutz

Die raumakustische Qualität hat wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit am Arbeits-
platz und ist deshalb speziell in Büroräumen oder Tagungsbereichen in Hotels von Bedeutung. Für 
die Wohnnutzung ist der Schutz vor Lärm ein zunehmend wichtiger Faktor für die Wohnqualität. 
In Besprechungs- bzw. Seminarräumen sind eine gute Sprachverständlichkeit und ein ausreichend 
geringer Grundgeräuschpegel eine wesentliche Voraussetzung für die Nutzung der Räume. Allen 
Büro- und Verwaltungsnutzungen gemeinsam ist das Erfordernis einer akustischen Dämpfung 
der Räume durch ein nutzungsabhängiges Mindestmaß an schallabsorbierenden Raumoberflä-
chen. Durch die Gestaltung der Raumgeometrie und vor allem durch die Auswahl der Oberflä-
chenmaterialien kann der Planer Einfluss auf den akustischen Komfort nehmen. 

Wohnen 
Laut DEGA-Empfehlung 10314 werden durch den in DIN 4109 beschriebenen Schallschutz im 
Wohnungsbau unzumutbare Geräuschbelästigungen verhindert, aber die Geräuschübertragung 
meist nicht auf ein „komfortables“ Niveau abgesenkt oder ein akustischer Komfort oder Wohl-
fühlen erreicht. In der Empfehlung werden Schallschutzklassen für die Bewertung von Wohnräu-
men oder Gebäuden mit Wohnräumen als Ergänzung der Schallschutzanforderungen der Norm 
DIN 4109 definiert.

Im Wohnungsbau wird als besondere Leistung die Klasse B der DEGA und als außergewöhnliche 
Leistung die Klasse A herangezogen. Für die Bewertung des Schallschutzes gegen Außenlärm gilt 
die DIN 4109 sowie als Komfortklasse eine Erhöhung des Schalldämmmaßes um 5 dB(A). Beispiele 
für geeignete Ausführungen finden sich in DIN 4109 -3 2009. 
 
Einzelbüros
Die Qualität der akustischen Dämpfung  von Einzelbüros im eingerichteten, genutzten Zustand 
lässt sich durch die Nachhallzeit beurteilen. Für gute raumakustische Verhältnisse ist eine Nach-
hallzeit von T

_
 <_   0,8 s erforderlich. Komfortable Verhältnisse liegen bei einer Nachhallzeit von 

T
_

 <_   0,5 s vor. Die Nachhallzeit im eingerichteten, genutzten Zustand ist in einem sehr hohen Maße 
von der Einrichtung und der Anzahl und Art der Nutzungsgegenstände des jeweiligen Nutzers 
abhängig. Bewertet wird daher die Gewährleistung einer Grundbedämpfung des Raumes durch 
Schallabsorption der bauseitig erbrachten Raumbegrenzungsflächen. Die Schallabsorption durch 
Einrichtungsgegenstände wird dabei nicht berücksichtigt. Der Bodenbelag kann berücksichtigt 
werden. Der Nachweis erfolgt durch Berechnung der Nachhallzeit des Einzelbüros im leeren 
Zustand gemäß den Rechenvorschriften der DIN 18041. Alternativ kann eine Messung gemäß 
dem Standardverfahren der ISO 3382-2 im leeren, unmöblierten Zustand erfolgen, wobei für eine 
ausreichende Diffusität des Schallfeldes zu sorgen ist. Die Berechnung bzw. Messung muss in 
den Oktavbändern von 125 Hz bis 4000 Hz erfolgen. Bewertet wird der arithmetische Mittelwert 

14 �DEGA-Empfehlung 103 Schallschutz im Wohnungsbau – Schallschutzausweis, Deutsche Gesellschaft 
für Akustik e.V.; Berlin 2009
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der sechs Oktavbänder. Wird der arithmetische Mittelwert in einem oder mehreren Oktavbän-
dern um ein bestimmtes Maß überschritten, erfolgt ein Punktabzug. Resultieren aus der Bewer-
tung des Teilkriteriums „Einzelbüros, Mehrpersonenbüros <_   40 m2“ negative Punktzahlen, so 
werden die Punkte des Teilkriteriums zu Null gesetzt.

Mehrpersonenbüros
Die Qualität der akustischen Dämpfung von Mehrpersonenbüros im eingerichteten, genutzten 
Zustand lässt sich durch das -Verhältnis beurteilen (Qutient aus der Oberfläche A [m2] und 
dem Volumen V [m3] eines Gebäudes). Für gute raumakustische Verhältnisse ist ein -Verhält-
nis von  <_   0,23 m-1 erforderlich. Komfortable Verhältnisse liegen bei einem -Verhältnis 
von etwa  = 0,28 m-1 vor. Das -Verhältnis im eingerichteten, genutzten Zustand ist in 
einem sehr hohen Maße von der Einrichtung und dem Ordnungsgrad der jeweiligen Nutzer 
abhängig. Bewertet wird daher die Gewährleistung einer Grundbedämpfung des Raumes durch 
Schallabsorption der bauseitig erbrachten Raumbegrenzungsflächen. Die Schallabsorption 
durch Einrichtungsgegenstände wird dabei nicht berücksichtigt. Der Bodenbelag kann berück-
sichtigt werden. In großen Mehrpersonenbüros lassen sich bei offenen Bürostrukturen sehr 
komfortable raumakustische Verhältnisse nur mit einer vollflächig schallabsorbierenden Decke 
erreichen. Insbesondere zeigen schallabsorbierende Flächen an der Decke eine deutlich höhere 
Wirkung in der Schallausbreitungsdämpfung als am Boden. Für Schallabsorptionsflächen an der 
Decke können daher Zusatzpunkte erzielt werden. Auch mit raumhohen, beidseitig schallabsor-
bierenden Raumteilern sind sehr komfortable raumakustische Verhältnisse erreichbar, wobei in 
diesem Fall die Zusatzpunkte für Schallabsorptionsflächen an der Decke und den Raumteilern 
vergeben werden können. Der Nachweis erfolgt durch Berechnung des -Verhältnisses der 
Mehrpersonenbüros im leeren Zustand gemäß den Rechenvorschriften der DIN 18041. Alternativ 
kann ein Nachweis durch Messung der Nachhallzeit erfolgen, wenn das Verhältnis zwischen 
Maximum von Raumbreite/Raumlänge und Höhe höchstens 5 beträgt. Die Messung muss 
gemäß dem Standardverfahren der ISO 3382-2 im leeren, unmöblierten Zustand erfolgen, wobei 
für eine ausreichende Diffusität des Schallfeldes zu sorgen ist. Die Berechnung bzw. Messung 
muss in den Oktavbändern von 125 Hz bis 4000 Hz erfolgen. Bewertet wird der nach Gleichung 
(1) bzw. (2) gebildete Mittelwert der sechs Oktavbänder.

		    					     (1)

bzw.

		    				     	 (2)

Wird der Mittelwert in einem oder mehreren Oktavbändern um ein bestimmtes Maß über-
schritten, erfolgt ein Punktabzug. Resultieren aus der Bewertung des Teilkriteriums „Mehrper-
sonenbüros“ negative Punktzahlen, so werden die Punkte des Indikators zu Null gesetzt.

Besprechungs- bzw. Seminarräume
Die Raumdämpfung von Besprechungsräumen lässt sich durch die Nachhallzeit im eingerichte-
ten und besetzen Zustand beurteilen. Bewertungsgrundlage ist die Nachhallzeit T

_
soll, DIN 18041 für 

Sprachräume gemäß Abschnitt 4.3.2 (Gleichung Nr. 6) der DIN 18041. 

Der Nachweis erfolgt durch Berechnung der Nachhallzeit des Besprechungsraums im einge-
richteten und zu 80 % mit Personen besetzten Zustand gemäß den Rechenvorschriften der DIN 
18041. Die Schallabsorption der Einrichtung und der Personen ist entsprechend den Vorgaben 
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der DIN 18041 bzw. den Prüfergebnissen von Messungen in Prüfständen gemäß DIN EN ISO 354 
zu berücksichtigen. Alternativ kann der Nachweis durch eine Messung gemäß dem Standard-
verfahren der ISO 3382-2 im eingerichteten Zustand erfolgen. Ein Besetzungsgrad von 80 % 
kann rechnerisch berücksichtigt werden. 

Die Berechnung bzw. Messung muss in den Oktavbändern von 125 Hz bis 4000 Hz erfolgen. 
Bewertet wird der arithmetische Mittelwert der sechs Oktavbänder. Wird der arithmetische 
Mittelwert in einem oder mehreren Oktavbändern um ein bestimmtes Maß überschritten, 
erfolgt eine Rückstufung. 

Aufenthalts- oder Gasträume mit einer Grundfläche > 50 m2 
Die Raumbedämpfung von Aufenthalts- oder Gasträumen lässt sich durch die Nachhallzeit im 
eingerichteten und besetzten Zustand beurteilen. Für gute raumakustische Verhältnisse ist 
eine Nachhallzeit von T

_
 <_   1,0 s erforderlich. Komfortable Verhältnisse liegen bei einer Nachhall-

zeit von T
_

 <_   0,5 s vor. 

Der Nachweis erfolgt durch Berechnung der Nachhallzeit der Gasträume im eingerichteten 
und zu 50 % mit Personen besetzten Zustand gemäß den Rechenvorschriften der DIN 18041. 
Die Schallabsorption der Einrichtung und der Personen ist entsprechend den Vorgaben der 
DIN 18041 bzw. den Prüfergebnissen von Messungen in Prüfständen gemäß DIN EN ISO 354 zu 
berücksichtigen. Alternativ kann der Nachweis durch eine Messung gemäß dem Standardver-
fahren der ISO 3382-2 im eingerichteten Zustand erfolgen. Ein Besetzungsgrad von 50 % kann 
rechnerisch berücksichtigt werden. 

Die Berechnung bzw. Messung muss in den Oktavbändern von 125 Hz bis 4000 Hz erfolgen. 
Bewertet wird der arithmetische Mittelwert der sechs Oktavbänder. 

Anforderung an den Nutzereinfluss

Die Akzeptanz von Räumen, insbesondere die von Arbeitsräumen, ist stark davon abhängig, ob 
der Nutzer Einfluss auf die klimatische Situation hat. Ein Fenster, das nicht geöffnet oder eine 
Klimatisierung, die nicht beeinflusst werden kann, führt zu Unwohlsein und kann u. U. zu 
Befindlichkeitsstörungen führen. Bewertet werden können die Einflussnahme des Nutzers auf 
die Bereiche Lüftung, Sonnenschutz, Blendschutz, Temperaturen während und außerhalb der 
Heizperiode sowie die Steuerung des Tages- und Kunstlichtes. In Wohnräumen wird in der 
Regel dieser Bereich vom Bewohner gesteuert. Eine zusätzliche Bewertung im Rahmen der 
Zertifizierung wird deshalb nicht vorgenommen.  

Nutzereinfluss in Büros
Die Akzeptanz von Büroarbeitsplätzen ist besonders stark von der Möglichkeit einer Einfluss-
nahme abhängig. Deshalb wird in diesem Bereich die gesamte Bandbreite der Einflussnahme 
bewertet. Ein hoher Einfluss wird als eine besondere und ein weitgehender als eine außerge-
wöhnliche Leitung gewertet.

Nutzereinfluss in Hotels
Einige Kriterien der Hotelklassifizierung15 aus dem Bereich Zimmerausstattung und Schall-
schutz/Klimatisierung befassen sich mit der Bedienbarkeit. Im Bereich Klima/Lüftung wird nur 
auf die Bedienbarkeit einer Klimaanlage eingegangen; Klimatisierungskonzepte ohne Klimaan-
lage sind dabei nicht abgedeckt. 

15 Deutsche Hotelklassifizierung, Kriterienkatalog 2005–2009; Stand 09/2008
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Als nachhaltig wird gewertet, wenn dem Nutzer im Hotelzimmer ein hoher Einfluss auf Klima, 
Beleuchtung und Sonnen-/Blendschutz eingeräumt wird. Der Nachweis für den Nutzereinfluss 
ist für mindestens 90 % der Hotelzimmer zu führen.

Nutzereinfluss in Handelsflächen
Bei Handelsflächen wird der Einfluss der Mitarbeiter auf die Bereiche Lüftung sowie Tempera-
turen während und außerhalb der Heizperiode betrachtet.

Nutzungssicherheit im Schadensfall

Während die Standsicherheit von Gebäuden bei Einhaltung der technischen Regelwerke unterstellt 
werden kann, bestehen über die gezielte Auswahl der potenziell von Brand betroffenen Produkte 
und Materialien Optimierungsmöglichkeiten im Brandschadensfall. 

Zahlreiche im Bauwesen eingesetzte Kunststoffe, Kunstschäume oder –beschichtungen enthal-
ten Halogene, hauptsächlich Chlor oder Brom. Sie dienen als Bestandteil der Grundrezeptur, wie 
z. B. bei PVC, oder als ergänzender Rezepturbestandteil, wie z. B. Flammschutzadditive in vielen 
Kunststoffen. 

Bei der Verbrennung von chlorhaltigen Kunststoffen entstehen zwangsläufig Chloride und 
HCL-Aerosole mit einer aggressiven Wirkung für die menschlichen Atemwege und für einge-
baute Materialien. Ein weiteres Gefährdungspotenzial ergibt sich durch die zumeist erhöhte 
Rauchdichte im Brand- oder Schwelbrandfall, da sie zum Verlust des Orientierungsvermögens 
führt und sowohl die Fluchtmöglichkeiten gefährdeter Personen als auch den Einsatz von 
Rettungsmannschaften behindert. Im Falle eines Brandes oder einer Beflammung halogenhal-
tiger Materialien können zudem Dibenzodioxine (PCDD) oder polychlorierte (und polybro-
mierte) Dibenzofurane (PCDF) im Rauchgas auftreten, die sich im Brandruß niederschlagen und 
die Sanierungsarbeiten und die Entsorgung erheblich erschweren und verteuern.

Um die Risiken im Brandfall zu reduzieren, ist auf den Einsatz von halogenhaltigen Bauteilen 
mindestens dort zu verzichten, wo sie im Brandfall zur Rauchgasdichte bzw. deren Toxizität 
beitragen können. Kabel in offenem Einbau, unter Doppelböden und in Schächten, die nicht der 
Qualität F 90 entsprechen, sind zu vermeiden. Bei allen Innenoberflächen sind halogenhaltige 
Produkte wie PVC-Beläge usw. zu vermeiden.

Nutzungsart Handel 2
Für die Nutzungsart Handel 2 sind die Anforderungen an die Baustoffe bezüglich der Halogen-
freiheit für alle Gemeinschaftsflächen und mindestens 40 % der vermieteten Flächen nachzu-
weisen. Bei außergewöhnlichen Leistungen sind sie für mindestens 70 % der vermieteten 
Flächen nachzuweisen. 

Allergikergerechte Ausstattung

Neben Lebensmittelallergien sind Allergien gegen Pollen und Hausstaubmilben, die auch Asthma 
hervorrufen können, weit verbreitet. Die Häufigkeit von Allergien nimmt weiterhin zu, sodass z. B. 
Hotels ohne allergikergerechte Ausstattung mit Akzeptanzproblemen rechnen müssen. „Schon 
heute bieten immer mehr Hotels und gastronomische Betriebe allergikergerechte Ausstattungen 
bzw. Speisen an und geben Auskunft zu den verwendeten Lebensmitteln und Inhaltsstoffen“16. 
Durch den Einbau entsprechender Filter und die Umstellung auf staubarme Verfahren bei der 
Reinigung (z. B. Staubsauger mit Schwebstaub-Filtersystemen) kann den Gästen mit Allergien 

16 �DEHOGA-Präsident Ernst Fischer in einer Presseerklärung zur Vorstellung der Broschüre „Gute Gast­
geber für Allergiker“, die der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und der Deutsche 
Allergie- und Asthmabund (DAAB) im November 2008 gemeinsam herausgegeben haben. 



42

gegen Pollen und Hausstaubmilben ein beschwerdearmer Aufenthalt geboten werden. Zusätz-
liche Maßnahmen für spezielle Allergien, wie sie vom Deutschen Allergie- und Asthmabund 
empfohlen werden, sollten bei Planung und Betrieb des Hotels berücksichtigt werden. So kann 
z. B. mit allergendichten Matratzenüberzügen (Encasing) und waschbaren Oberbetten das Risiko 
für Hausstauballergiker deutlich reduziert werden.

Büro- und Wohngebäude sind baulich mindestens für 20 % der Fläche und Hotels für 20 % der 
Gästezimmer technisch so auszustatten, dass sie den Anforderungen für Allergiker genügen. 
Dazu gehören zentrale Staubsauger für Einzelwohnungen oder Gebäudebereiche entsprechend 
DIN 60335. Bei lüftungstechnischen Einrichtungen sind Schwebstaub-Filter17 vorzusehen. Es 
sollten Fußboden- oder Wandheizungen statt Heizkörper eingebaut werden, bzw. sollten Ein-
bauten allseitig reinigungsfähig sein, wie z. B. abklappfähige Heizkörper.

Visueller Komfort bei Handelsflächen

Sowohl für die Kunden als auch die Angestellten sind die Lichtbedingungen (visueller Komfort) 
ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden und die Verweildauer bzw. für ein effizientes und 
leistungsförderndes Arbeiten. Studien18 zeigen, dass die Tageslichtbeleuchtung positive Auswir-
kungen auf das Kaufverhalten haben kann. 

Der visuelle Komfort in Handelsgebäuden wird unter anderem bestimmt durch die Verfügbarkeit 
an Tageslicht, einer Anpassung der Innenbeleuchtung an die Außenlichtverhältnisse, den Aus-
blick vom Arbeitsplatz und durch Blendfreiheit. Weitere Einflüsse, wie die Qualität von Kunst- 
und Tageslicht oder Lichtverteilung und Lichtfarbe, werden in der jetzigen Fassung nicht berück-
sichtigt. Eine gute Tageslichtnutzung bietet ein hohes Energieeinsparpotenzial bei der 
künstlichen Beleuchtung. Den Energiebedarf für Heizung und Kühlung können große Fensterflä-
chen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

Die Versorgung mit Tageslicht wird primär durch ausreichende Öffnungsgrößen, eine sinnvolle 
Positionierung der Öffnungen und der Raumtiefen bestimmt. Helle Oberflächen in einem Raum 
verbessern die Lichtverteilung und damit das Tageslichtniveau. Der Tageslichtquotient ist defi-
niert als das Verhältnis von der Beleuchtungsstärke im Innenraum zur unverschatteten Beleuch-
tungsstärke im Freien (siehe DIN V 18599-4). Bei der Bewertung wird unterschieden, ob das 
Tageslicht über Seitenfenster oder über Oberlichter einfällt. Dafür wird ein Tageslichtquotient 
von 1 % bzw. 2 % für bestimmte Flächenanteile gefordert. Bei Handel Typ 2 können die Mietflä-
chen bis zu einem Anteil von 50 % aus der Betrachtung ausgeschlossen werden. Für alle stän-
digen Arbeitsplätze (nach DIN 5034 Teil 1) und alle Sozial- und oder Pausenräume ist eine Sicht-
verbindung nach Außen nachzuweisen. 

17 mindestens Filterklasse H10 gemäß EN 1822-1:1998 (HEPA = High Efficiency Particulate Airfilter)
18 Steckbrief 22 der DGNB für Handelsbauten, Version 2009
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Anforderungen im Rahmen  

besonderer Leistungen („Silber“)

•	�Einhaltung der Kriterien zur operativen Temperatur nach  
DIN EN 15251 Kate gorie II

•	Einhaltung von Kat. B nach DIN EN ISO 7730 bezüglich Zugluft
•	�Einhaltung der Oberflächentemperatur von thermisch aktivierten  

Bauteilen

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	�Raumluftkonzentration aller untersuchten Räume liegt  
unter 1.000 μg/m3 TVOC

•	�Raumluftkonzentration aller untersuchter Räume liegt  
unter 120 μg/m3 Formaldehyd

•	Die Richtwerte II der Adhoc AG IRK/AOLG werden nicht überschritten
•	�Für alle Stoffe > 1,5 * NOW liegen Erläuterungen über Herkunft und  

Abklingverhalten vor

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2

•	�Einsatz emissionsarmer Produkte für alle Flächen, die für die  
Innenraumluftqualität relevant sind

•	�Nachweis für alle Gemeinschaftsflächen und mindestens 40 %  
der vermieteten Flächen

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2

•	�Bei Einzelbüros bzw. Mehrpersonenbüros <_   40 m2 darf der 
arithmetische Mittelwert der Nachhallzeiten T

_
 in s im leeren, 

unmöblierten Zustand 1,5 nicht überschreiten und einzelne  
Oktavbänder dürfen dabei den Mittelwert um nicht mehr als 50 % 
überschreiten

•	�Bei Mehrpersonenbüros muss der Mittelwert des -Verhältnisses  
 in m-1 der Oktavbänder 125 Hz bis 4000 Hz gemäß Gleichung (1) im

leeren, unmöblierten Zustand über 0,16 liegen, ohne dass einzelne 
Oktavbänder den Mittelwert um mehr als 50 % unterschreiten. Der 
arithmetische Mittelwert der Nachhallzeiten T

_
 in s gemäß Gleichung 

(2) darf im leeren, unmöblierten Zustand 1,0 nicht überschreiten und 
einzelne Oktavbänder dürfen dabei den Mittelwert um nicht mehr  
als 50 % unterschreiten

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 

Zielwerte für den thermischen Komfort (Dokumentation: K4_G_1)

Zielwerte für Innenraumluftqualität (Dokumentation: K4_G_2) 

Zielwerte für Innenraumluftqualität (Dokumentation: K4_G_2) 

Zielwerte für den akustischen Komfort – Nachhallzeit (Dokumentation: K4_G_3)

Hinweis: Die Leistungsbeschreibung gilt jeweils für alle grün markierten Nutzungsarten.
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•	�Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T
_

/T
_

soll, DIN 18041 mit 
den Oktavbändern 125 Hz bis 4000 Hz der Besprechungs- bzw.  
Seminarräume darf im eingerichteten und zu 80 % mit Personen  
besetzen Zustand 1,5 nicht überschreiten und 0,7 nicht unterschreiten

•	�Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T
_

 in s mit den 
Oktavbändern 125 Hz bis 4000 Hz der Aufenthalts- oder Gasträume  
darf im eingerichteten und zu 50 % mit Personen besetzen Zustand  
0,8 nicht überschreiten

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 

•	Zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustausch
•	�Zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbarer Sonnen-/Blend- 

schutz
•	�Zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbare Temperatur  

innerhalb und außerhalb der Heizperiode 
•	�Zonenweise (mehr als 3 Personen) beeinflussbares Tages- und  

Kunstlicht

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 

•	Raumweise beeinflussbarer Luftaustausch
•	Zentralschalter für Zimmerbeleuchtung
•	Raumweise beeinflussbarer Sonnen-/Blendschutz

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Arbeitsplatzbezogen beeinflussbare Klimatisierung
•	Arbeitsplatzbezogen beeinflussbare Temperatur

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Zielwerte für den Nutzereinfluss (Dokumentation: K4_G_4)

•	�Einhaltung der Schallschutzklasse B nach DEGA Nr. 103 in den  
Wohnräumen

•	Luftschallschutz gegenüber Außenlärm gemäß DIN 4109

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Zielwerte für den Schallschutz (Dokumentation: K4_G_3)
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•	�keine halogenhaltige Verkabelung in Bereichen, die nicht mindestens 
einen Abschluss der Qualität F 90 gegenüber der Innenraumluft haben

•	�keine halogenhaltigen Bauteile bei den Innenoberflächen, wie Wand- 
und Bodenbeläge

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2

•	�keine halogenhaltige Verkabelung in Bereichen, die nicht mindestens 
einen Abschluss der Qualität F 90 gegenüber der Innenraumluft haben

•	�keine halogenhaltigen Bauteile bei den Innenoberflächen, wie Wand- 
und Bodenbeläge

• �Nachweis für alle Gemeinschaftsflächen und mindestens 40 % der 
vermieteten Flächen

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2

Verzicht auf halogenhaltige Bauprodukte (Dokumentation: K4_G_5)

Anforderungen im Rahmen  

auSSergewöhnlicher Leistungen („Gold“)

Bei der besonderen Berücksichtigung von Gesundheit und Behaglichkeit werden zusätzlich zu 
den besonderen Leistungen als außergewöhnliche Leistung gewertet: 

•	�Einhaltung der Kriterien zur operativen Temperatur nach  
DIN EN 15251 Kategorie I

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Zielwerte für den thermischen Komfort (Dokumentation: K4_G_1)

Zielwerte für Innenraumluftqualität (Dokumentation: K4_G_2) 

•	�Raumluftkonzentration aller untersuchten Räume liegt  
unter 500 μg/m3 TVOC

•	�Raumluftkonzentration aller untersuchten Räume liegt  
unter 60 μg/m3 Formaldehyd

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2

•	�Nachweis für alle Gemeinschaftsflächen und mindestens 70 %  
der vermieteten Flächen

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2
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•	�Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T
_

/T
_

soll, DIN 18041 der
Besprechungs- bzw. Seminarräume darf im eingerichteten und zu 80 % 
mit Personen besetzen Zustand (Oktavbänder 125 Hz bis 4000 Hz) 0,7  
nicht überschreiten

•	�Der arithmetische Mittelwert der Nachhallzeit T
_

 in s der Aufenthalts- 
oder Gasträume darf im eingerichteten und zu 50 % mit Personen 
besetzen Zustand (der arithmetische Mittelwert wird gebildet aus den 
Nachhallzeiten der Oktavbänder 125 Hz bis 4000 Hz) 0,5 nicht  
überschreiten

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 

•	Raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Luftaustausch
•	Raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbarer Sonnen-/Blendschutz
•	�Raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbare Temperatur innerhalb  

und außerhalb der Heizperiode 
•	Raumweise (max. 3 Personen) beeinflussbares Tages- und Kunstlicht

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 

•	�Nachweis der besonderen Leistungen für alle Gemeinschaftsflächen 
und mindestens 70 % der vermieteten Flächen  

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 2

Zielwerte für den Nutzereinfluss (Dokumentation: K4_G_4)

Verzicht auf halogenhaltige Bauprodukte (Dokumentation: K4_G_5)

Zielwerte für den akustischen Komfort – Nachhallzeit (Dokumentation: K4_G_3)

•	�Bei Einzelbüros bzw. Mehrpersonenbüros <_   40 m2 darf der arithme-
tische Mittelwert der Nachhallzeiten T

_
 in s im leeren, unmöblierten 

Zustand 1,0 nicht überschreiten und einzelne Oktavbänder dürfen  
dabei den Mittelwert um nicht mehr als 50 % überschreiten

•	��Bei Mehrpersonenbüros muss der Mittelwert des -Verhältnisses 
in m-1 der Oktavbänder 125 Hz bis 4000 Hz gemäß Gleichung (1) im 
leeren, unmöblierten Zustand über 0,20 liegen, ohne dass einzelne  
Oktavbänder den Mittelwert um mehr als 50 % unterschreiten. Der 
arithmetische Mittelwert der Nachhallzeiten T

_
 in s gemäß Gleichung 

(2) darf im leeren, unmöblierten Zustand 0,8 nicht überschreiten und 
einzelne Oktavbänder dürfen dabei den Mittelwert um nicht mehr als 
50 % unterschreiten.

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 

•	�Einhaltung der Schallschutzklasse A nach DEGA Nr. 103 in den  
Wohnräumen

•	�Luftschallschutz gegenüber Außenlärm, Übererfüllung DIN 4109 um 
mind. 5 dB(A)

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Zielwerte für den Schallschutz (Dokumentation: K4_G_3)
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•	�Mindestens 20 % der Fläche bzw. Gästezimmer sind baulich  
(Raumluftanlagen, Pollenschutzgitter), technisch (Staubsauger mit 
Schwebstaub-Filter) und in der Einrichtung (durch Aufstellung ausrei-
chender Hinterlüftung) so auszustatten, dass sie den Anforderungen 
für Allergiker genügen

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Allergikergerechte Ausstattung (Dokumentation: K4_G_6)

•	�Über 40 % der Nutzflächen weisen im Mittel mindestens einen  
Tageslichtquotienten von 1 % über Seitenfenster oder einen  
Tageslichtquotienten von 2 % über Oberlichter oder eine Kombination  
der beiden Belichtungsarten aus

•	�Mindestens 80 % aller den Handelsflächen zugeordneten Büroräume, 
Pausen- und Sozialräume haben einen direkten Sichtbezug nach außen

•	�Der Blendschutz ist für alle Arbeitsplätze, auch Kassenarbeitsplätze  
nachzuweisen; beim Typ 2 können bis zu 40 % der Mietflächen ausge- 
nommen werden

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Visueller Komfort (Dokumentation: K4_G_7)

Hinweis: Die Leistungsbeschreibung gilt jeweils für alle grün markierten Nutzungsarten.
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K 5: Nachhaltiger Gebäudebetrieb

Der größere Teil der mit einem Gebäude verbundenen Kosten und Umweltwirkungen entsteht 
nicht durch die Herstellung des Gebäudes, sondern im Rahmen der jahrzehntelangen Nutzung. 
Dazu kommen die nötigen Aufwendungen beim Rückbau und der Entsorgung. Der Gebäudebe-
trieb ist ständig mit dem Verbrauch von Primärenergie, Wasser und der Emission von Schad-
stoffen (Schmutzwasser, Abluft) verbunden. In der Nutzung unterliegen die meisten Bauteile 
einem Verschleiß und müssen früher oder später ersetzt werden. Hinzu kommen alle Umbauten 
und Änderungen infolge von Nutzungs- oder Gestaltungsänderungen. Aufgrund seiner hohen 
umwelt- und energiepolitischen Bedeutung wird dem Energieverbrauch bereits schon länger 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt und es liegen entsprechende technische und gesetzliche 
Regelungen vor. Der Energieverbrauch wird deshalb getrennt in Kategorie 1 bewertet.

Der Aufwand für Unterhalt, Instandsetzung und Erneuerung während der Nutzung ist von der 
Ausführungsqualität des Gebäudes und seiner technischen Anlagen, von der Anpassungsfähig-
keit der Konstruktionen und nicht zuletzt von der Qualität des Gebäudemanagements abhängig. 
Beim Rückbau bestimmt die Art der eingesetzten Materialien und der ausgeführten Konstrukti-
onen, welche der Materialien wiederverwendet oder -verwertet werden können und welcher Teil 
endgültig zu beseitigen ist.

Mit der Wahl bzw. Konstruktion von entweder verschleißarmen oder leicht austauschbaren 
Bauteilen und mit einer erhöhten Gütesicherung der Bauausführung können die Kosten und 
umweltbezogene Aufwendungen in der Nutzung deutlich reduziert werden. Dauerhaftigkeit der 
Materialien und reversible Verbindungen verbessern auch die ökonomische und ökologische 
Bilanz beim Rückbau. 

Funktionale Ausschreibung und Gütesicherung

Aufgrund einer detaillierten Ausschreibung mit funktionaler Beschreibung der Leistung, mit 
der Forderung einer Gütesicherung besonders von Verbindungs-, Oberflächen- und Einbautech-
nik und einer schriftlich dokumentierten Abnahme dieser Leistungen wird die nutzungsdauer-
relevante Qualität erhöht und somit eine frühzeitige Erneuerung ausgeschlossen.

Reinigungsaufwand der Glasflächen

Der Reinigungsaufwand für Glasflächen ist maßgeblich von deren Zugänglichkeit beeinflusst. 
Die höchste Zugänglichkeit für äußere Glasflächen besteht bei zu öffnenden Fenstern, deren 
Glasflächen sich bis max. 2,5 m über der Oberkante (OK) des Fußbodens befinden. Durch 
Reinigungsstege oder fest installierte Leitern kann der Aufwand für nicht zu öffnende oder 
nicht mehr vom Fußboden aus erreichbare Fenster reduziert werden. Der höchste Aufwand 
entsteht, wenn die Reinigung mit Hilfe von Hubwagen, Klettergurt o. Ä. erfolgen muss. 

Wartungs- und instandhaltungsarme Fenster

Die Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen bei Fenstern und Türen können deutlich 
reduziert werden, wenn reversible mechanische Befestigung der Rahmen am Baukörper ohne 
geschäumte Dämmung und eine Garantiezeit von 10 Jahren auf die Beschichtung gefordert 
werden.



49

Geringe Erneuerungszyklen der Bodenbeläge

Mit der Einrichtung von Sauberlaufzonen wird die Belastung der Bodenbeläge und somit der 
Erneuerungszyklus deutlich reduziert. Zur Sauberlaufzone zählen Gitterroste oder geeignete 
Kunststoff- oder Naturfasermatten (falls vor Nässe ausreichend geschützt) vor dem Eingang 
und geeignete Kunststoff- oder Naturfasermatten direkt hinter der Eingangstür. Gemusterte, 
melierte oder strukturierte Bodenbeläge sind toleranter gegenüber Verschmutzungen und 
führen zu einem verminderten Reinigungsaufwand. Durch eine reversible Befestigung der 
Fußleisten wird der Aufwand bei einem notwendigen Austausch der Bodenbeläge so gering 
wie möglich gehalten. 

Wassersparende Armaturen

Die Ausstattung des Gebäudes mit wassersparenden Armaturenn, wie Einhebelmischer mit 
Durchflussbegrenzer, Klosettbecken, die für ein Spülvolumen von nur 6 Litern konzipiert sind, 
WC mit Spartaste oder Sparduschen, führt zu einer Reduktion von Betriebskosten (Wasserge-
bühren) für den Nutzer. Mit dem Einsatz von Wasserspartechnik in Wohnungs-, Büro- und 
Gewerbegebäuden wird laut Erfahrung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt der 
Verbrauch von Trinkwasser um mehr als 30 % reduziert.

Modularität und Gestaltungsveränderbarkeit

Bei dem Handelsgebäude Typ 2 ist ein nachhaltiger Betrieb in besonderem Maß von der Modu-
larität und Gestaltungsveränderbarkeit abhängig. Bewertet wird u. a., ob die die Umgestaltung, 
der Aus- und Einbau oder die Ergänzung der räumlichen Abschlüsse zwischen den Mietbe-
reichen und der Ladenstraße (Shopfassaden), bei uneingeschränktem bzw. geringfügig einge-
schränktem Betrieb des Gebäudes ausgeführt werden können. 

Für die Umgestaltung, den Aus- und Einbau oder die Ergänzung der räumlichen Abschlüsse 
zwischen den Mietbereichen und der Ladenstraße (Shopfassaden), sind montage- bzw. demon-
tagefreundliche Anschlusspunkte in der gebäudeseitigen Ausbaukonstruktion vorgesehen.
Die Elektro- und Medienleitungen werden im Mietbereich ab Unterverteilung „Mieter Überga-
bekasten“ in leicht erreichbaren Versorgungsschächten bzw. Kabelkanälen geführt.

Gebäudebetriebsinformationen

Mit der durchgängigen Materialdeklaration aller beauftragten Leistungen inklusive der für die 
Erfüllung der Leistung erforderlichen Nebenprodukte und einer für den Gebäudebetrieb nach-
vollziehbaren Dokumentation dieser Produkte können Reinigung, Wartung, Instandhaltung 
und Erneuerung optimiert werden. Diese Dokumentation ist Grundlage für einen nachhaltigen 
Gebäudebetrieb.

Frühzeitige E inbindung des Facility Management

Untersuchungen über die Einflussgröße von Entscheidungen bezüglich der Betriebskosten 
weisen auf eine deutliche Abnahme im Verlauf des Planungsprozesses hin. Mit einer entschei-
dungsrelevanten Einbindung des Facility Managements in den Entwurfprozess können die für 
einen umweltbewussten und kostengünstigen Betrieb notwendigen Entwurfsentscheidungen 
gesichert werden. 
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Gebäudebetriebshandbuch

Die Erstellung eines Gebäudebetriebshandbuches mit Handlungsanweisungen für die unter-
schiedlichen Nutzungsbereiche und Handlungskompetenzen verhindert, dass ökonomisch und 
ökologisch begründete Entwurfs- und Bauentscheidungen durch falsche Handhabung konter-
kariert werden. Das Handbuch sollte einen Teil für die Nutzer, Mieter oder Gäste, einen Teil für 
die Haustechnik oder das Servicepersonal und einen Teil für den Gebäudebetrieb beinhalten. 
Bisher gibt es noch keine abgestimmten Vorgaben für Gebäudebetriebs- Nutzerhandbücher. Es 
sind mindestens die Angaben aus den Materialdeklarationen zur Wartung, Reinigung, Pflege 
und Instandhaltung einzuarbeiten. Wichtig ist eine verständliche und auf die unterschied-
lichen Nutzer zugeschnittene Beschreibung der Funktionen des Gebäudes.

Zugänglichkeit und Barrierefreiheit

Die gebaute Umwelt der HafenCity soll möglichst von allen Menschen gleichermaßen genutzt 
werden können. Eingeschränkte Zugänglichkeit betrifft zunächst vor allem Menschen mit 
motorischen oder sensorischen Einschränkungen aufgrund von Alter, Krankheit, Unfall oder 
Behinderung seit Geburt. Durch den demografischen Wandel wird der Anteil alter Menschen 
an der Gesamtbevölkerung zukünftig steigen. Dieser Tatsache muss eine zukunftsweisende 
und nachhaltige Entwicklung gerecht werden. Barrierefreiheit erhöht damit auch den Wert 
und die Attraktivität für alle Bevölkerungsgruppen.

Bei der Bewertung der Zugänglichkeit sind gemäß dem Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGG) neben den klassischen Körperbehinderungen (Rollstuhl) auch Barrieren für seh- und 
hörbehinderte sowie für geistig oder seelisch behinderte Menschen zu berücksichtigen.

Barrierefreie Wohnungen

Der Zugang zum Gebäude und zu den Freiflächen um das Haus sollte barrierefrei ausgebildet 
sein. Die Hauseingangstüren sollten kraftbetätigt öffnen und die Fahrstühle dem Mehr-Sinne-
Prinzip (sichtbar, hörbar, tastbar; EN 81-70) genügen. Ein Teil der Stellplätze sollte eine Breite von 
3,5 m aufweisen.

Durch ausreichende Flächen im Bad und Mindestbreiten bei den Verkehrsflächen (Durchgangs-
breiten der Türen) wird nicht nur die Barrierefreiheit, sondern auch dauerhaft ein generell 
erhöhter Komfort der Wohnungen erreicht. Bäder sollten so ausgebildet sein, dass eine boden-
gleiche Dusche und eine Bewegungsfläche von 1,20 m x 1,20 m vorhanden oder durch einfache 
Umbauten geschaffen werden kann. Als Umbau könnte z. B. die Entfernung einer nicht fest 
installierten Badewanne gelten. Die Durchgangsbreite der Türen sollte mindestens 80 cm 
betragen.

Barrierefreie Büros

Der Zugang zum Gebäude sollte schwellenlos erreichbar sein, mindestens 90 cm lichte Durch-
gangsbreite aufweisen, kraftbetätigt öffnen und die Bewegungsflächen vor Eingangstür (und 
ggf. Aufzug) sollten mindestens 150 cm x 150 cm groß sein. Die Informationen für die Bedienung 
(Eingang, Aufzug) sollte nach dem Mehr-Sinne-Prinzip angeboten werden. Mindestens ein 
Sanitärraum sollte für die Nutzung seitens körperlich eingeschränkter Menschen geeignet sein. 
Die Flure sind kontrastreich (z. B. farblich abgesetzte Türzargen) zu gestalten. Als außergewöhn-
liche Leistung sollte für alle Büroetagen ein barrierefreier und direkter Zugang zu einer normge-
rechten Behindertentoilette vorhanden sein.
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Barrierefreier Handel

Alle dem Kunden zugänglichen Allgemeinflächen sind nach geltender Normung oder in Abspra-
che mit einem öffentlichen Behindertenbeauftragten barrierefrei zu gestalten. Dazu gehört, dass 
ein Eingang schwellenlos erreichbar ist und mindestens 90 cm lichte Durchgangsbreite hat, dass 
Informationen für die Bedienung (Eingang, Aufzug) nach dem Mehr-Sinne-Prinzip angeboten 
werden, dass die Bewegungsflächen vor Eingangstür (und ggf. Aufzug) mindestens 150 cm x 
150 cm groß sind und mindestens ein Sanitärraum auch für die Nutzung seitens körperlich 
eingeschränkter Menschen geeignet ist. Als außergewöhnliche Leistung sollte ein barrierefreier 
und direkter Zugang zu einer normgerechten Behindertentoilette vorhanden sein.

Barrierefreie Hotels

Grundlage der Bewertung für Hotels ist die Zielvereinbarung zur Barrierefreiheit im Gastgewer-
be, die zwischen dem DEHOGA Bundesverband gemeinsam mit dem Hotelverband Deutschland 
(IHA) und dem Sozialverband VdK Deutschland, der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behin-
derte, dem Deutschen Gehörlosen-Bund, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband 
und der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben vereinbart wurde. Die Zielvereinbarung 
definiert für die unterschiedlichen Einschränkungen fünf Kategorien: 

 • Die Kategorie A steht für Gäste mit einer Gehbehinderung, die zeitweise auch auf einen	
  nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können
 • Die Kategorie B steht für Rollstuhlnutzer, die gehunfähig und ständig auf einen Rollstuhl 	
  angewiesen sind
 • Die Kategorie C steht für sehbehinderte und blinde Gäste
 • Die Kategorie D steht für gehörlose und schwerhörige Gäste
 • Die Kategorie E ist eine Zusammenfassung der Kategorien A-D

Schon heute sind im Hotelführer des Hotelverbandes mehr als 60 Hotels ausgewiesen, die ihre 
Ausstattung und einige Zimmer entsprechend der oben genannten Vereinbarung barrierefrei 
gestaltet haben. Eine telefonische Umfrage im Herbst 2009 unter ca. 20 dieser Hotels ergab, dass 
im Mittel etwa 1 % der Zimmer entsprechend der Kategorie B (Rollstuhlfahrer) ausgestattet sind. 
Bei zahlreichen Hotels werden darüber hinaus auch Zimmer in einer oder mehreren der anderen 
Kategorien angeboten. 
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Anforderungen im Rahmen  

besonderer Leistungen („Silber“)

•	�Funktionale Ausschreibung mit der Forderung nach einer  
Gütesicherung besonders von Verbindungs-, Oberflächen- und  
Einbautechnik 

•	Schriftlich dokumentierte Abnahme der Leistungen

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	�Weniger als 90 % der Außenglasfläche: OK Fußboden bis OK Glasfläche  
= 2,50 m, für 100 % der restlichen Außenglasfläche sind fest installierte  
Reinigungsstege/Leitern vorhanden bzw. OK Fußboden bis OK  
Glasfläche max. 20,00 m2

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	�Reversible mechanische Befestigung der Fenster- und Türrahmen am 
Baukörper entsprechend RAL-Montageanforderungen ohne Verwen- 
dung von Montageschäumen

•	Garantiezeit von 10 Jahren auf die Beschichtung von Holzfenstern

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Funktionale Ausschreibung und Gütesicherung (Dokumentation: K5_G_1)

Reinigungsaufwand der Aussenglasflächen (Dokumentation: K5_G_2)

Wartungs- und instandhaltungsarme Fenster (Dokumentation: K5_G_3)

•	Eine funktionale Sauberlaufzone an allen Gebäudeeingängen
•	�Trennung der Bodenbeläge zwischen unterschiedlich belasteten  

Bereichen
•	�Eine reversible (mechanische) Befestigung der Fußleisten bei  

Teppichböden

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2

Geringe Erneuerungszyklen der Bodenbeläge (Dokumentation: K5_G_4)
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•	Dokumentation aller eingebauten Bauprodukte Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Einbau von Armaturen der Durchflussklasse Z für Waschbecken
•	�Einbau von Klosettbecken, die für ein Spülvolumen von 6 Litern  

konzipiert sind
•	Einbau von WC-Spartasten mit max. 4,5 Litern

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Einbau von Armaturen der Durchflussklasse A für Duschen
•	Einbau von Armaturen der Durchflussklasse Z für alle Waschbecken
•	�Einbau von Klosettbecken, die für ein Spülvolumen von 6 Liter  

konzipiert sind
•	Einbau von WC-Spartasten mit max. 4,5 l

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2

Gebäudebetriebsinformationen (Dokumentation: K5_G_7)

Wassersparende Armaturen (Dokumentation: K5_G_5)

Modularität und Veränderbarkeit (Dokumentation: K5_G_5)

•	�Die Umgestaltung, der Aus- und Einbau, oder die Ergänzung der 
räumlichen Abschlüsse zwischen den Mietbereichen und der Laden-
straße (Shopfassaden), kann bei uneingeschränktem bzw. geringfügig 
eingeschränktem Betrieb des Gebäudes ausgeführt werden

•	�Für die Umgestaltung, den Aus- und Einbau, oder die Ergänzung der 
räumlichen Abschlüsse zwischen den Mietbereichen und der Ladenstra-
ße (Shopfassaden), sind montage- bzw. demontagefreundliche An-
schlusspunkte in der gebäudeseitigen Ausbaukonstruktion vorgesehen

•	�Die elektrische Versorgung von Gebäude und Mieterversorgung erfolgt 
getrennt.

•	�Die Elektro- und Medienleitungen werden im Mietbereich ab Unterver-
teilung „Mieter Übergabekasten“ in leicht erreichbaren Versorgungs-
schächten bzw. Kabelkanälen geführt

•	�Die Kapazität der Versorgungsschächte und Leerrohre für Elektro- und 
Medienleitungen sowie Kabelträgersysteme im Bereich bis zu „Mieter 
Übergabekasten“ ist weniger als 80 % ausgelastet

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2
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•	Barrierefreier Zugang des Gebäudes
•	�Die Informationen für die Bedienung (Eingang, Aufzug) werden  

nach dem Mehr-Sinne-Prinzip angeboten

Wohnen

Büro

•	�Barrierefreier Zugang aller Geschosse gemäß Kategorie B unter Berück-
sichtigung der Kategorien C und D

•	�Ausstattung von mindestens 1 % der angebotenen Zimmer entspre-
chend der Kategorie B und 2 % der Kategorie A; mindestens 10 % der 
Zimmer entsprechen den Anforderungen der Kategorie C bzw. D 

Hotel

•	�Alle dem Kunden zugänglichen Allgemeinflächen sind nach geltender 
Normung oder in Absprache mit einem öffentlichen Behindertenbeauf- 
tragten barrierefrei gestaltet

Handel

Barrierefreier Zugang (Dokumentation: K5_G_2)

Anforderungen im Rahmen  

auSSergewöhnlicher Leistungen („Gold“)

Beim dem Nachhaltigen Gebäudebetrieb werden zusätzlich zu den besonderen Leistungen als 
außergewöhnliche Leistung gewertet:

•	Mindestens 2,4 m lange Sauberlaufzone an Haupteingängen 
•	�50 % aller Verkehrs- und Nutzflächen sind aufgrund ihres Designs  

tolerant gegenüber leichten Verschmutzungen

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Geringe Erneuerungszyklen der Bodenbeläge (Dokumentation: K5_G_4)

Modularität und Veränderbarkeit (Dokumentation: K5_G_6)

•	�In Teilbereichen sind Vorkehrungen zur nachträglichen Anordnung von 
Lebensmittel-, Foodbereichen (Bodenabläufen, Kondensatableitungen, 
Kühlmittelleitungsinstallationen, Fettabwasserentsorgung) getroffen 
und an zentraler Stelle können Fettabscheider mit außenliegender 
Entsorgung nachgerüstet werden

•	�Es sind anlagentechnische Vorkehrungen getroffen und Aufstell- bzw. 
Erweiterungsflächen vorhanden, die eine Luftmengensteigerung von 
10-15 % und entsprechende RLT-Leistungen ermöglichen

•	�Es besteht Erweiterungspotenzial im Anlieferungsbereich (Aufzugsan-
lagen, Hebehilfen). Diese Reserven werden in einem entsprechenden 
Logistikkonzept dargestellt

Wohnen

Büro

Hotel

Handel 1

Handel 2

Hinweis: Die Leistungsbeschreibung gilt jeweils für alle grün markierten Nutzungsarten.



55

•	Alle Türen haben eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 80 cm.
•	�Alle Bäder sind so ausgebildet, dass eine bodengleiche Dusche und 

eine Bewegungsfläche von 1,20 m x 1,20 m vorhanden oder durch   
einfache Umbauten geschaffen werden können

Wohnen

•	 �Für alle Büroetagen ist ein barrierefreier und direkter Zugang zu einer 
normgerechten Behindertentoilette vorhanden

Büro

•	�Barrierefreier Zugang von mindestens 90 % aller öffentlichen Flächen  
gemäß Kategorie B unter Berücksichtigung der Kategorien C und D

•	�Ausstattung von mindestens 2 % der angebotenen Zimmer entspre- 
chend der Kategorie B und 10 % der Kategorie A; mindestens 20 % der 
Zimmer entsprechen den Anforderungen der Kategorie C bzw. D 

Hotel

•	�Von allen Verkaufsflächen ist ein barrierefreier und direkter Zugang zu 
einer normgerechten Behindertentoilette vorhanden

Handel

Barrierefreier Zugang (Dokumentation: K5_G_8)

•	�Nachweis einer entscheidungsrelevanten Einbindung des Facility 
Management in den Entwurfsprozess

Wohnen

Büro

Hotel

Handel

•	Vorlage eines Gebäudebetriebshandbuches Wohnen

Büro

Hotel

Handel

Einbindung des Facility Management (Dokumentation: K5_G_9)

Gebäudebetriebshandbuch (Dokumentation: K5_G_10)
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